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§ 71g  

Anforderungen an eine Heizungsanlage bei Nutzung von fester Biomasse 

(1) Eine Heizungsanlage, die feste Biomasse nutzt, ist  

1. mit einem Pufferspeicher auszustatten, der mindestens der Dimensionierung nach 
DIN V 18599-5: 2018-09 entspricht, 

2. mit einer solarthermischen Anlage oder einer Anlage zur Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie zur elektrischen Warmwasserbereitung zu kombi-
nieren und 

3. mit einer Einrichtung zur Reduzierung der Staubemissionen auszustatten, die 
nachweislich einen Abscheidegrad von 80 Prozent erreicht. 

Satz 1 Nummer 2 ist nicht anzuwenden auf Einzelraumfeuerungsanlagen, Hallenhei-
zungen, Gebäude ohne zentrale Warmwasserversorgung und auf Wärmepumpen-
Hybridheizungen nach § 71h, die Biomasse nutzen. Satz 1 Nummer 3 ist nicht auf Hei-
zungsanlagen für feste Biomasse anzuwenden, die bauartbedingt eine Reduktion der 
Staubemissionen um 80 Prozent erreichen. 

(2) Wird die Anforderung nach Absatz 1 Satz 1 mittels einer solarthermischen An-
lage erfüllt, ist diese mindestens nach den Standardwerten der DIN V 18599-8:2018-
09 zu dimensionieren. Die Anforderung an die solarthermische Anlage gilt als erfüllt, 
wenn  

1. bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen solarthermische Anlagen mit 
einer Fläche von mindestens 0,04 Quadratmetern Aperturfläche je Quadratmeter 
Nutzfläche installiert und betrieben werden oder 

2. bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen solarthermische Anlagen mit 
einer Fläche von mindestens 0,03 Quadratmetern Aperturfläche je Quadratmeter 
Nutzfläche installiert und betrieben werden. 

Bei einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie muss eine 
äquivalente Menge an Wärme erzeugt werden. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn 
die Nennleistung in Kilowatt mindestens das 0,03fache der Nutzfläche beträgt oder die 
gesamten geeigneten Dachflächen mit Photovoltaikmodulen belegt sind. 

(3) Der Betreiber einer Feuerungsanlage im Sinne des § 1 Absatz 1 und § 2 Num-
mer 5 der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen hat bei der Nutzung 
von fester Biomasse sicherzustellen, dass 

1. die Nutzung in einem automatisch beschickten Biomasseofen mit Wasser als Wär-
meträger oder einem Biomassekessel erfolgt und 

2. ausschließlich Biomasse nach § 3 Absatz 1 Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 
der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen eingesetzt wird. 

§ 71h 

Anforderungen an eine Wärmepumpen-Hybridheizung 

Eine Wärmepumpen-Hybridheizung, bestehend aus einer elektrisch angetriebe-
nen Wärmepumpe in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder 


